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1 Anlass 

Die Gemeinde Senden plant die Entwicklung des Bebauungsplanes „Huxburg“ im nördlichen und 
östlichen Anschluss an das Baugebiet „Mönkingheide-Langeland“, östlich der B 235. Die Flächen 
in einer Gesamtgröße von ca. 22 ha liegen in Randlage zu bereits wohnbaulich erschlossenen 
Gebieten und bestehen aus Acker, einer Baumschule und Grünlandflächen. Die Flächen werden 
gesäumt durch Baumreihen, z.T. aus alten Obstbäumen, Hecken und Gräben. 

Zur Vermeidung der Verletzung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände im Zusammenhang mit 
dem Vorhaben wurde eine Prüfung auf die Betroffenheit planungsrelevanter Arten durchgeführt. 
Zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Konflikte mit Gehölz gebundenen Fledermausarten ist un-
ter anderem die Schaffung von Ersatzquartieren erforderlich (ÖKON 2020).  

Die erforderlichen Maßnahmen sind im Folgenden verkürzt dargestellt: 

Schaffung von Fledermausersatzquartieren an Bäumen 
Als vorgezogene Ausgleichsmaßnahme für den Verlust von Einzelquartieren durch Rodung von Bäumen und zur 
weiteren Stützung des Bestandes sind pro Abschnitt mit Gehölzverlusten (siehe ÖKON 2020) mindestens 3 für Fle-
dermäuse geeignete Kästen in räumlichem Bezug (max. 500 m bis 1.000 m Umkreis) (gesamt 6 Stück) aufzuhän-
gen. Die Fledermauskästen sollen den unterschiedlichen Quartierformen für Sommer- und Übergangsquartiere 
entsprechen (Flachkästen; Rundkästen). Unterschiedliche Kastentypen sind jeweils in Gruppen zwischen 3 und 5 
Stück an benachbart stehende Bäume zu hängen. Die Kästen sind jährlich zu kontrollieren und instand zu halten.  

Sicherung zukünftiger Quartierbäume 
Zur dauerhaften Sicherstellung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität von Fledermausquartieren über ei-
nen langen Zeitraum sind mindestens 6 Laubbäume mit starkem oder sehr starkem Baumholz als potenzielle bzw. 
zukünftige (Ziel-)Quartierbäume zu kennzeichnen und dauerhaft aus der Nutzung zu nehmen. Hierdurch wird das 
Potenzial für die zukünftige Entwicklung von natürlichen Fledermausquartieren (Höhlen, Spalten, lose Borke) ge-
schaffen, so dass diese Bäume langfristig die Kästen funktional ablösen können. Diese Bäume können den für die 
Kastenaufhängung zu wählenden Bäumen entsprechen. Die Quartierbäume / Quartierbaumgruppen müssen inner-
halb von Waldbeständen, die dauerwaldartig bewirtschaftet werden, liegen (Einzelstammentnahme, Plenterwirt-
schaft). Die Vorgaben des Leitfadens zur Wirksamkeit von Artenschutzmaßnahmen NRW sind zu beachten 
(MKULNV NRW2013). 

2 Zeitlicher Ablauf und Vorgehensweise 

Die Festlegung der Gehölze, an denen die Ersatzquartiere angebracht werden sollten, erfolgte im 
Juli 2019. Für die Hängung der Ersatzquartiere wurde eine nah gelegene gemeindliche Waldflä-
che ausgewählt (siehe Karte 1, Gemarkung Senden, Flur 52, Flurstück 18). Bei den festgelegten 
kastentragenden Gehölzen handelt es sich um Buchen und Eichen, in einem Waldbestand mit 
Eichen-Hainbuchenwald, trockener Eichenwald und mesotropher Buchen - Eichenwald. Die Ent-
fernung der Ersatzquartiere zum Plangebiet beträgt ca. 250 m. Die Ersatzquartiere wurden im 
August / September 2019 angebracht.  

2.1 Ersatzquartiere für Gehölz gebundene Fledermausarten 

Über die 6 erforderlichen Kästen für die Fällung von Gehölzen in 2 Abschnitten gemäß Arten-
schutzrechtlichem Fachbeitrag (ÖKON 2020) hinaus wurden 6 weitere Fledermauskästen in freiwil-
liger Leistung angebracht. 

Die Hängung der Ersatzquartiere erfolgte in drei Gruppen á 4 Kästen (6 Flachkästen und 6 Rund-
kästen, s. Karte im Anhang). Es wurden Kastentypen des Herstellers Strobel gewählt, die langjäh-
rig erprobt und erfolgsversprechend in der Besiedlung sind. Die Eckdaten zur Aufhängung sind in 
Tab. 1 dargestellt. Mindestens die Bäume 5 bis 10 sind als Habitatbäume / Quartierbäume dauer-
haft aus der Nutzung zu nehmen (Kennzeichnung H in Tabelle). Die Kastengruppen wurden foto-
grafisch dokumentiert (s. Fotoanhang).  
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Bei der Hängung der Ersatzquartiere wurden die Vorgaben des Leitfadens zur Wirksamkeit von 
Artenschutzmaßnahmen in NRW (MKULNV 2013) berücksichtigt.  

Tab. 1: Kastentypen, Baumarten und Ausrichtungen - Ersatzquartiere 

Nr. Typ Baumart/-stärke 

Aus-

rich-

tung Lage 

1  R Eiche, stark  O 
Gruppe 1; Übergang Eichen-Hainbuchenwald zu Bu-
chenwald 

2 2F Eiche, stark  O 
Gruppe 1; Übergang Eichen-Hainbuchenwald zu Bu-
chenwald 

3  R Rotbuche, stark  S 
Gruppe 1; Übergang Eichen-Hainbuchenwald zu Bu-
chenwald 

4 2F Eiche, stark  S 
Gruppe 1; Übergang Eichen-Hainbuchenwald zu Bu-
chenwald 

5  R Eiche, stark (H) O 
Gruppe 2; Eichenwald, Unterwuchs aus Eberesche – 
keine Befahrung mit Hubsteiger! 

6 2F Eiche, stark (H) S 
Gruppe 2; Eichenwald, Unterwuchs aus Eberesche – 
keine Befahrung mit Hubsteiger! 

7  R Eiche, stark (H) SW 
Gruppe 2; Eichenwald, Unterwuchs aus Eberesche – 
keine Befahrung mit Hubsteiger! 

8 2F Eiche, stark (H) SW 
Gruppe 2; Eichenwald, Unterwuchs aus Eberesche – 
keine Befahrung mit Hubsteiger! 

9  F Eiche, stark (H) S 
Gruppe 3; Wegrand; Übergang von Eichenwald zu 
Buchen/Birkenwald 

10  R Rotbuche, stark (H) O 
Gruppe 3; Wegrand; Übergang von Eichenwald zu 
Buchen/Birkenwald 

11 HF Eiche, stark SW 

Gruppe 3; Wegrand; Übergang von Eichenwald zu 
Buchen/Birkenwald 

 

Eberesche ggf. zurück schneiden um einen freien An-

flug zu gewährleisten, bei Belaubung kontrollieren! 

12 HR Eiche, stark SO 
Gruppe 3; Wegrand; Übergang von Eichenwald zu 
Buchen/Birkenwald 

F = Flachkasten nach Dr. Nagel (Strobel) 
R = Rundhöhle, Art. Nr. 120 (Strobel) 

H = Habitatbaum (gemäß Maßnahme „Sicherung zukünftiger Quartierbäume“ aus der Nutzung zu nehmen) 
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3 Fazit 

Im Rahmen der Umsetzung des Bebauungsplanes „Huxburg“ war die vorgezogene Hängung von 
6 Fledermauskästen und der Nutzungsverzicht von 6 Altgehölzen erforderlich. 

Die Gemeinde Senden ließ im August / September 2019 12 Flach- und Rundkästen an geeigneten 
Buchen und Eichen ca. 250 m entfernt vom Plangebiet installieren. 

Zur dauerhaften Sicherstellung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität der Ersatzquartie-
re sind mindestens 6 Gehölze, an denen die Ersatzquartiere angebracht wurden dauerhaft aus der 
Nutzung zu nehmen (Baum Nr. 5 bis 10). In einer Pufferzone von 100 m um die Kastengruppen ist 
der vorhandene Waldbestand mindestens dauerwaldartig zu bewirtschaften oder anderweitig (z.B. 
durch Nutzungsaufgabe) störungsarm zu gestalten. Flächen innerhalb der 100 m - Pufferzone, die 
zum aktuellen Zeitpunkt (Winter / Frühjahr 2019/20) keinen Waldcharakter aufweisen oder Wald-
flächen im Sinne des Gesetzes sind, müssen nicht als Wald umgenutzt werden. 

Die Kästen sind laut Leitfaden zur Wirksamkeit von Artenschutzmaßnahmen ca. ab 1 bis 2 Jahre 
nach Installation (ca. Sommer 2020 bis Frühjahr 2021) wirksam. 

Die Kästen sind jährlich in der Zeit von September / Oktober oder März / April auf Funktionsfähig-
keit zu kontrollieren, reinigen (besonders Rundkästen) und ggf. instand zu setzen.  

Durch die Maßnahmen zum Funktionserhalt können artenschutzrechtliche Konflikte zum direkten 
planbedingten Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten planungsrelevanter Fledermausarten 
ausgeschlossen werden. 
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Für die Richtigkeit der Angaben: 
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5 Fotoanhang 

 

Abb. 1: Kasten Nr. 1 und 2 

 

 

Abb. 2: Kasten Nr. 3 
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Abb. 3: Kasten Nr. 4 

 

 

Abb. 4: Kasten Nr. 5 
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Abb. 5: Kasten Nr. 6 

 

 

Abb. 6: Kasten Nr. 7 (5+6) 
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Abb. 7: Kasten Nr. 8 

 

 

Abb. 8: Kasten Nr. 9 
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Abb. 9: Kasten Nr. 10 

 

 

Abb. 10: Kasten Nr. 11, Eberesche ggf. rückschneiden 
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Abb. 11: Kasten Nr. 12 

 

Abb. 12: Kasten Nr. 12 (Detail) 
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